
Moosburg, 02.06.2023
Aktenzahl:031-2/I-2023

Aufhebung von Aufschließungsgebieten

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Moosburg beabsichtigt gemäß § 41 in Verbindung mit § 
38 und § 25 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K- Rog 2021, LGBl. Nr. 59/2021, 
folgende Festlegung als Aufschließungsgebiet im Flächenwidmungsplan aufzuheben, da die 
Gründe für ihre Festlegung weggefallen sind:

 Gstk. 496/1, KG Seigbichl, Teilfläche im Ausmaß von ca. 1.221 m² (A-18)
 Gstk. 496/2, KG Seigbichl, Teilfläche im Ausmaß von ca.    817 m² (A-18)

Gemäß den Bestimmungen der §§ 25 und 41 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K- 
Rog 2021, LGBl. Nr. 59/2021, wird der Entwurf der Verordnung in der Zeit von 02.06.2023 
bis 30.06.2023, an der Amtstafel, während den Amtsstunden (Montag bis Mittwoch von 7.30 
– 16.00 Uhr; Donnerstag von 7.30 – 18.00 Uhr und Freitag von 7.30 – 13.00 Uhr) im Bauamt 
(Erdgeschoss) der Marktgemeinde Moosburg zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt.

Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, ist berechtigt, innerhalb der 
Auflagefrist schriftlich begründete Einwendungen gegen die Aufhebung von Aufschließungs-
gebieten, einzubringen. Die während der Auflagefrist beim Gemeindeamt gegen den Entwurf 
schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen werden vom Gemeinderat bei der 
Beratung über die Aufhebung von Aufschließungsgebieten in Erwägung gezogen.

Der Bürgermeister

Angeschlagen am: 
LAbg. Herbert Gaggl Abgenommen am:
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